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Hinweispflicht bei Videoüberwachung 

Für Videoüberwachungsmaßnahmen gelten seit Wirksamwerden der EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) erweiterte Informationspflichten. Neben dem 

Umstand der Beobachtung und den Kontaktdaten des für die Überwachung Verant-

wortlichen sind nun auch weitere Details des Kameraeinsatzes anzugeben. 

Die Datenschutzkonferenz (DSK), das Gremium der deutschen Aufsichtsbehörden 

des Bundes und der Länder, hat daher Muster abgestimmt, welche diesen erhöhten 

Anforderungen gerecht werden sollten. Am 26.11.2018 hat nun das Bayerische Lan-

desamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) weitere Erläuterungen hierzu veröffent-

licht (abrufbar unter https://www.lda.bayern.de/de/videoueberwachung.html). 

Hiernach sind die wichtigsten Informationen wie z.B. Kontaktdaten des Verantwortli-

chen und ggf. des Datenschutzbeauftragten, Zweck und Rechtsgrundlage der Über-

wachung sowie Speicherdauer der Aufzeichnungen auf einem „vorgelagerten“ Hin-

weisschild gut sichtbar bereitzustellen. Weiterhin soll auf diesem Schild auf die Zu-

gangsmöglichkeit zu den weiteren nach der DSGVO erforderlichen Informationen 

(z.B. Rechte der Betroffenen Person, Empfänger der Daten) hingewiesen werden (das 

nachstehende Bild stammt von der Internetseite der Niedersächsischen Landesdaten-

schutzbeauftrgaten). 
 

 

https://www.lda.bayern.de/de/videoueberwachung.html
https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/dsgvo/transparenzanforderungen-und-hinweisbeschilderung-bei-einer-videoueberwachung-nach-der-ds-gvo-158959.html
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Das Muster der DSK sah hierbei vor, dass diese weiteren Informationen ebenfalls in 

Papierform, bestenfalls per Aushang im Format DIN A3, und ggf. zusätzlich im In-

ternet zur Verfügung gestellt werden. Das BayLDA hat sich hierzu nun weniger 

streng geäußert und hält auch einen Medienbruch für möglich: 

„Grundsätzlich genügt es, diese Informationen online bereit zu stellen, wobei auf den 

Link hinzuweisen ist. Damit auch Personen, die keinen Internetzugang haben bzw. 

das Internet nicht nutzen, die Information erhalten können, muss der Verantwortliche 

auch darauf hinweisen, dass die Informationen auf Anfrage auch in anderer Form 

(z.B. in Papierform) zur Verfügung gestellt werden können.“ 

Nach dieser Auffassung wäre es also möglich, auf einen Aushang vor Ort zu verzich-

ten und vielmehr auf dem Hinweisschild einen Link zu weiterführenden Informatio-

nen anzugeben sowie darauf hinzuweisen, dass diese auf Anfrage auch z.B. in Pa-

pierform vor Ort erhältlich sind. 

Das BayLDA zeigt sich hiermit offen für eine praktikable Umsetzung der DSK-Mus-

ter – dies könnte ein erster Schritt heraus aus dem Schilderwald der DSGVO sein. 

 
 
 
 
 
 
      


